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Thema: Verbesserungen bei der Abrechnung der NRW-Soforthilfe 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

NRW Wirtschaftsminister Pinkwart hat sich beim Bund erfolgreich für verbesserte Abrechnungsmöglichkeiten 
bei der NRW-Soforthilfe 2020 eingesetzt (siehe Pressemitteilung vom 19.08.2020). Die Verbesserungen betreffen unter 
anderem Personalkosten, Stundungen und die Anrechnung zeitversetzter Zahlungseingänge: 
- Personalkosten sind von den Einnahmen absetzbar, d.h. die Einnahmen werden um solche Personalkosten bereinigt,
die zur Erzielung dieser Einnahmen notwendig waren und die nicht durch andere Maßnahmen (etwa das
Kurzarbeitergeld) gedeckt wurden.
- Gestundete Zahlungen, wie beispielsweise Miet-, Pacht- oder Leasingraten, die innerhalb des Förderzeitraums
angefallen wären, können angerechnet werden. Damit werden Unternehmen nicht benachteiligt, die sich in
eigener Initiative um Zahlungsstundungen bemüht haben.
- Mehr Flexibilität beim Zuflussprinzip, d.h.  Unternehmen erhalten die Option, bei Einnahmen innerhalb des
Förderzeitraums auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung abzustellen
- Hohe einmalige Zahlungseingänge im Förderzeitraum, die sich auf ein ganzes, zurückliegendes Jahr beziehen, 
können nun anteilig angesetzt werden. Das betrifft etwa GEMA-Zahlungen für Künstlerinnen und Künstler oder
Zahlungen der VG-Wort für Journalistinnen und Journalisten.

Fragen zum Verfahren können an die Mitarbeiter der Hotline unter 0211-7956 4995 gestellt werden. 
Fragen und Antworten zum Rückmeldeverfahren finden Sie auch hier. 

Zu den wichtigsten Informationen und pragmatischen Hilfestellungen verweisen wir wie immer auf die 
Corona-Sonderseiten von HV WM, HV NRW und HDE.  

Herzliche Grüße aus dem Handelsverband und bleiben Sie gesund! 

Ihre 
Karin Eksen   
Geschäftsführerin 

Thomas Schäfer  
Geschäftsführer 
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https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/land-setzt-verbesserungen-bei-der-abrechnung-der-nrw-soforthilfe-durch-und-nimmt
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-rueckmeldeverfahren
https://wm.hv-nrw.de/corona/
https://www.handelsverband-nrw.de/corona/
https://einzelhandel.de/coronavirus



